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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 21. Oktober 1913 l 

5037. Deutsche Fahne in Lausanne

Mündlich

Herr Bundesrat Forrer gibt Kenntnis, dass in Lausanne die Fahne, die der 
deutsche Konsul zur Feier der Völkerschlacht bei Leipzig herausgehängt hatte, in 
der Nacht vom 18./19. Oktober heruntergerissen und ein Teil des Tuches entwen
det worden ist. Nach den Mitteilungen des Staatsrates des Kantons Waadt ist 
dem deutschen Konsul das Bedauern über das Geschehene ausgesprochen und 
die Anhebung einer Untersuchung zugesichert worden2.

Herr Bundesrat Forrer glaubt, dass auch der Bundesrat sein Bedauern über 
den Vorgang aussprechen sollte.

Der Rat simmt dieser Auffassung zu in der Meinung, dass dabei dieselbe Form 
beobachtet werden solle, wie sie anlässlich des Vorfalles in Biasca gegenüber der 
Regierung Italiens eingehalten worden ist3.

1. Abwesend: Müller, Hoffmann, Schulthess.
2. Das Schreiben, wom it sich der deutsche Konsul an den Staatsrat gewandt hatte, wurde vom  
deutschen Gesandten missbilligt (Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom  23. O ktober 1907, E  
1004, 1/230).
3. Handschriftliche N otiz auf dem Protokollauszug dieser Sitzung: In Biasca handelte es sich um 
irgendeine Fahne, in Lausanne um die Konsulatsflagge, darum ist hier das Bedauern in Berlin bei 
der Regierung ausgesprochen worden. Herr B .R . Forrer, in Vertretung, hat dieses Vorgehen  
gewählt. 21. Okt. 1913 (E 21, Archiv-Nr. 13911). A m  26. O ktober 1913 berichtete de Claparède aus 
Berlin, im Auswärtigen A m t betrachte man die Angelegenheit als vollständig erledigt (E 21, Archiv- 
Nr. 13911).
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Der Vorsteher des Militärdepartementes, A. Hoffmann, an den Bundespräsidenten 
und Vorsteher des Politischen Departementes, E. Müller

S Bern, 6. Novem ber 1913

Wir übermitteln Ihnen beigeschlossen den Bericht der Generalstabsabteilung1 
zu dem Vorschläge der Vereinigten Staaten betreffend Kriegsaufschub vertrag2. 
Wir teilen im Allgemeinen durchaus die in diesem Berichte niedergelegte Auffas
sung, dass die Schweiz von dem Abschlüsse eines solchen Vertrages sich kaum 
irgendwelche Vorteile versprechen kann.

1. Annex.
2. Einen ersten Bericht in dieser Sache sandte Minister Ritter am 25. A pril 1913 aus Washington
(E 2001 (B) 1/17).
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